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I. Änderung der Gebührenordnung  
zur Satzung der Stadt Dillenburg über die Benutzung  von Betreuenden 

Grundschulen der Stadt Dillenburg 
 
 

Aufgrund  der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. 
März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 16.12.2011 
(GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dillenburg in ihrer Sitzung 
am 23.8.2012 nachstehende Änderung der Gebührenordnung zur Satzung über die 
Benutzung von Betreuenden Grundschulen der Stadt Dillenburg beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

  
Die Benutzungsgebühr beträgt für die Zeiten der Betreuung von 7:00 bis 14:00 Uhr 
monatlich 50,00 € Euro. Für die Betreuung in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr wird 
zusätzlich eine Benutzungsgebühr in Höhe von 32,00 Euro  erhoben (0,80 Euro pro 
Stunde).  
 
 § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  
 
Für die Betreuung in den Ferien werden zusätzlich wöchentliche Benutzungsgebühren 
fällig. Diese betragen je Betreuungsstunde 1,20 Euro.   
 
                                       
  Der bisherige § 2 Abs. 3 entfällt  
 

  
  Der bisherige § 2 Abs. 4 wird zu § 2 Abs. 3    
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Artikel II  
§ 6 erhält folgende Fassung: 
  
Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
Weiterhin kann bei mehr als zweimonatigem Rückstand der Benutzungsgebühren das Kind 
vom weiteren Besuch der Betreuenden Grundschule ausgeschlossen werden.  
 
 
 

Artikel III  
§ 7 erhält folgende Fassung: 
  
Diese I. Änderung der Gebührenordnung tritt am 01.09.2012 in Kraft.  
 
 
Dillenburg, den 28. August 2012 
 
 
Der Magistrat 
der Stadt Dillenburg  
 
 
 
Lotz  
Bürgermeister 


